
1. Änderung der 
Benutzer- und Entgeltordnung der Kreismedienstelle  

des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
 

 
 
 
Präambel 
 
Auf der Grundlage des § 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128,132) beschließt der Kreistag des 
Landkreiseses Anhalt-Bitterfeld in seiner Sitzung am 12. Dezember 2024 folgende 1. Änderung 
der Benutzer- und Entgeltordnung der Kreismedienstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld: 
 

§ 1 
Änderung der Benutzer- und Entgeltordnung der Kreismedienstelle 

des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
 
 
Im § 4 wird folgender Absatz 3 neu eingefügt: 
 
„Unterliegen die Gebührenpositionen dieser Benutzer- und Entgeltordnung der Umsatzsteuer, 
werden die Kosten (Gebühren und Auslagen) zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer gegenüber 
dem Kostenschuldner erhoben.“ 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die 1. Änderung der Benutzer- und Entgeltordnung der Kreismedienstelle des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Köthen (Anhalt), den 13.12.2024 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Grabner 
Landrat       (Dienstsiegel) 


